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Im Februar hat die EU das erste Omnibus-
Paket vorgestellt. „Omnibus“ bedeutet über-
setzt „für alle“ und wird im rechtlichen 
 Kontext verwendet, um Gesetzesinitiativen zu 
beschreiben, die mehrere Regelungen 
gleichzeitig betreffen. Die EU will damit 
 weniger Bürokratie und mehr Wettbewerb 
erreichen. 

Konkret sollen damit die Berichtspflichten der 
Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) um zwei Jahre verschoben werden. 
Große Unternehmen und Konzerne wären 
dann erst 2028 erstmals berichtspflichtig. 
Zudem ist eine Anhebung der Schwellenwerte 
für große Unternehmen und Konzerne auf 
mehr als 1.000 Mitarbeitende sowie entweder 
einem Umsatz von über 50 Mio. € oder 
 einer Bilanzsumme von mehr als 25 Mio. € 
vorgesehen. Auch für die Pflichten nach  
der Taxonomie-Verordnung werden neue 
 Schwellenwerte eingeführt: Unternehmen mit 
weniger als 1.000 Mitarbeitenden und einem 

Umsatz von unter 450 Mio. € sollen künftig 
freiwillig berichten dürfen. Auch Lieferketten-
verpflichtungen werden im  Omnibus an-
gesprochen, erfahren jedoch keine grund-
legenden Änderungen.

Diese Entwicklungen sind bisher lediglich 
Entwürfe. Es ist zu beachten, dass diese noch 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
der EU sowie teilweise eine  Umsetzung in 
nationales Recht durchlaufen müssen, dabei 
kann es zu Änderungen  kommen. 

Unternehmen, die aus der Berichtspflicht 
 herausfallen würden, sollten prüfen, ob eine 
künftige Beschäftigung mit Nachhaltigkeits-
themen einen strategischen Nutzen haben 
könnte. Die Nachfrage nach ESG-Daten von 
Lieferanten oder Kunden wird aufgrund  
der anhaltenden Lieferkettenverpflichtungen 
bestehen bleiben. Eine künftige Ausein-
andersetzung mit wenigen, wesentlichen 
Nachhaltigkeitsinformationen wie CO2-Emis-
sionen wird sich nicht vermeiden lassen. 
 Unternehmen, die berichtspflichtig bleiben, 
können sich bis zur Rechtssicherheit auf  
die Kernthemen der CSRD fokussieren. Das 
 umfasst im ersten Schritt die doppelte 
 Wesentlichkeitsanalyse und den Aufbau von 
Prozessen zur Datenerfassung.

Simon Hitzelberger
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner
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// Nachfolgeplanung

Neues zum Verwaltungsvermögen bei Grundstücken in Bebauung

// Nachfolgeplanung

Kein Arbeits lohn bei schenkweiser Über tragung von 
 Gesellschaf tsanteilen zur Sicherung der Unternehmensnachfolge

// Arbeitgeber

Gehaltsabrechnungen dürfen ausschließlich online  
bereitgestel l t  werden

Bei Übertragung von Betriebsvermögen hat 
der Gesetzgeber Möglichkeiten geschaffen, 
die bei optimaler Gestaltung das Betriebs-
vermögen bis zu 100 % steuerfrei stellen 
könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
einige Hürden zu überwinden. Eine dieser 
Hürden stellt das sogenannte Verwaltungs-
vermögen dar, das der Gesetzgeber nicht 
begünstigen will. Hierzu gehören beispiels-
weise an Dritte überlassene Grundstücke 
und Bauten, Anteile an Kapitalgesellschaften 
von unter 25 %, Kunstgegenstände oder 
Wertpapiere und vergleichbare Forderungen. 
Auch Finanzmittel wie Geld, Sparanlagen, 
Festgeldkonten und Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen werden bei der 
 Ermittlung des Verwaltungsvermögens einbe-
zogen. Hat man das Verwaltungsvermögen 
identifiziert und bewertet, entscheidet diese 

Zum Arbeitslohn gehören neben Gehältern 
und Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile 
in Geld oder Geldeswert, die für eine 
 Beschäftigung gewährt werden, unabhängig 
davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht 
und ob es sich um laufende oder einmalige 
Bezüge handelt.

In einem dem Urteilsfall zugrunde liegenden 
Sachverhalt war die Klägerin mehrere Jahre in 
 einer GmbH als leitende Mitarbeiterin tätig. 
Die bisherigen Gesellschafter der GmbH 
 beschlossen, zur Sicherung der Unternehmens-
nachfolge die von ihnen gehaltenen 
 Geschäftsanteile auf fünf Arbeitnehmer der 
GmbH schenkweise zu übertragen. Die Über-
tragung war weder an Bedingungen oder 
Beschränkungen noch an einen Fort bestand 

Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer bei Zahlung des Arbeits-
entgelts eine Abrechnung in Textform zu er-
teilen. Eine genaue Definition, wie diese 
auszusehen hat, trifft das Gesetz indes nicht. 

In der Praxis haben sich zwei Varianten 
 etabliert: die klassische Gehaltsabrechnung in 
Papierform und die Abrechnung als elek-
tronisches Dokument zum Abruf in einem pass-
wortgeschützten digitalen Mitarbeiterpostfach.

Größe darüber, ob und in welchem Umfang 
Begünstigungen infrage kommen. 

Das Finanzgericht (FG) Münster hatte in 
 einem Fall zu entscheiden, ob ein in Bebauung 
befindliches Grundstück, das nach Fertig-
stellung des Gebäudes an Dritte vermietet 
werden sollte, am Bewertungsstichtag dem 
Verwaltungsvermögen zuzuordnen ist. Das 
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass allein 
die Absicht, das Gebäude nach Fertig-
stellung an Dritte zu vermieten, für die 
 Zuordnung zum Verwaltungsvermögen aus-
reichend sei. Der Steuerpflichtige wollte die 
Qualifizierung als Verwaltungsvermögen ver-
hindern und bekam Recht. Das FG  entschied, 
dass es für die Einordnung als Verwaltungs-
vermögen nicht auf die beabsichtigte zu-
künftige Nutzungsüberlassung ankommt, 

des Arbeitsverhältnisses geknüpft. Im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung bei der 
GmbH gelangte der Prüfer zu der Auf-
fassung, dass es sich bei dem unentgelt-
lichen Erwerb der Geschäftsanteile der Arbeit-
nehmer um einen geldwerten Vorteil und 
somit um Arbeitslohn handelt. Das  Finanzamt 
erhöhte im Rahmen der Ver anlagung die Ein-
künfte der Klägerin aus nichtselbstständiger 
Arbeit um einen geldwerten Vorteil.

Für das Vorliegen von Arbeitslohn muss der 
geldwerte Vorteil für eine Beschäftigung 
 gewährt werden, also durch das individuelle 
Arbeitsverhältnis veranlasst sein. Eine Veran-
lassung ist zu bejahen, wenn der Vorteil dem 
Arbeitnehmer mit Rücksicht auf das Arbeits-
verhältnis zufließt. Die Richter des Bundes-

Letzteres war kürzlich Streitpunkt vor dem 
Bundesarbeitsgericht (BAG), nachdem ein 
Arbeitgeber die Abrechnungsform von 
 Papierversand auf elektronisches Dokument 
umgestellt hat. Hiergegen klagte eine Arbeit-
nehmerin vor dem Landesarbeits gericht 
 Niedersachen. Sie wollte die Ab rechnungen 
weiterhin in Papierform erhalten. Im Revisions-
verfahren gab der BAG dem Arbeitgeber 
Recht und stellte klar, dass  dieser seine Ver-
pflichtung durch die elek tronische Bereit-

sondern allein die tatsächlichen Verhältnisse 
am Übertragungsstichtag maßgebend sind. 

Für die Unternehmensnachfolge hat dieses 
Urteil große Bedeutung, da Grundbesitz 
 regelmäßig hohe Werte aufweist und somit 
erheblichen Einfluss darauf hat, ob und in 
welchem Umfang eine Verschonung des 
 Betriebsvermögens erfolgen kann. Das Urteil 
könnte auch eine Rolle für die Frage spielen, 
ob das sogenannte Leerstandsmodell, also 
der bewusste Verzicht auf eine Vermietung 
im geplanten Schenkungszeitpunkt, ein gang-
barer Weg ist. Es sei allerdings darauf 
 hin gewiesen, dass die Revision gegen dieses 
Urteil zugelassen ist und bei einem mög-
lichen weiteren Rechtsgang der Bundes-
finanzhof anders entscheiden könnte.

finanzhofs entschieden nun im  konkreten 
 Urteilsfall, dass die Anteilsübertragung nicht 
maßgeblich durch das Arbeitsverhältnis der 
Klägerin mit der GmbH ver anlasst ist, da  
das entscheidende Motiv der Übertragung 
die Regelung der Unternehmensnachfolge 
war. Somit ist kein geldwerter Vorteil zu 
 ver steuern, sondern die Regelungen der 
Erbschaftsteuer sind anzuwenden.

Inwieweit das auf andere Fallkonstellationen 
übertragen werden kann, bleibt abzuwarten. 
Grundsätzlich empfiehlt sich aber eine sorg-
fältige Dokumentation, insbesondere durch 
vertragliche Regelungen und Gesellschafter-
protokolle. Wichtig ist auch, dass die Über-
tragung nicht vom Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses abhängig gemacht wird.

stellung der Abrechnung  erfüllt. Die Entschei-
dung des BAG schafft insoweit Rechtssicher-
heit und dürfte in  Zukunft dazu führen, dass 
weitere Arbeit geber ihre Prozesse digitalisie-
ren und auf die Papierform verzichten.
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Freie Mitarbeitende und die damit verbundene 
 Gefahr der Scheinselbstständigkeit

// Alle Steuerzahler

Tax Compliance – auch für vermögende Privatpersonen ein Thema

KOMMENTAR

Immer mehr Unternehmen setzen auf ein Tax 
Compliance Management System (TCMS), um 
ihre steuerlichen Pflichten  ordnungsgemäß 
zu erfüllen. Ziel ist, Verstöße gegen Steuer-
gesetze zu vermeiden, aber auch Arbeits-
abläufe effizienter zu  gestalten und Prozesse 
zu digitalisieren. Doch nicht nur Unter nehmen 
profitieren von einer strukturierten Steuer-
Compliance – auch vermögende Privat-
personen sollten sich mit diesem Thema be-
fassen.

Gerade bei komplexen Vermögensstrukturen 
mit internationalen Investments steigt das 
steuerliche Risiko. Neben der richtigen 
 Deklaration von Einkünften müssen diverse 
Meldepflichten beachtet werden. So unter-
liegen grenzüberschreitende Steuergestal-

Die freie Mitarbeit ist in zahlreichen Unter-
nehmen ein bewährtes Modell – insbeson-
dere dort, wo projektbezogene Arbeiten, 
Daueraufgaben oder Rahmenvereinbarungen 
über unregelmäßige Einsätze geschlossen 
werden. Gerade in Branchen wie IT, Medien 
und  Beratung ist dieses flexible Beschäf-
tigungsmodell weit verbreitet. Freie Mitarbeit 
ist dabei eine sozial und wirtschaftlich selbst-
ständige unternehmerische Tätigkeit einer 
natürlichen Person für ein fremdes Unter-
nehmen auf dienst- oder werkvertraglicher 
Grundlage. Das Vertragsverhältnis basiert 
gerade nicht auf der Grundlage eines 
 Arbeitsvertrags. 

Scheinselbstständigkeit ist kein neues Phäno-
men. Seit Jahren kämpfen Arbeits- und Sozial-
gericht dagegen, dass Unternehmen die 
Vorteile von Selbstständigen nutzen, während 
sie den Schutz und die Pflichten eines sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisses umgehen. Die freie Mitarbeit wird 
in vielen Branchen praktiziert. Doch das 
 Modell geriet zu nehmend unter Druck.

Kern des Problems ist die rechtliche Einord-
nung: Wann ist ein Auftragnehmer wirklich 
selbstständig und wann liegt faktisch ein 
 abhängiges Beschäftigungsverhältnis vor? 
Entscheidend ist der objektive Geschäfts-

inhalt. Zentrale Abgrenzungskriterien zu  einer 
abhängigen Beschäftigung sind die Weisungs-
gebundenheit und Eingliederung in die 
 Arbeitsorganisation des Weisungs gebers. 

Ein Strafrechtsurteil sorgt nunmehr für Unruhe. 
Der Bundesgerichtshof hat in einer außer-
gewöhnlichen Entscheidung festgestellt, dass 
in einer Anwaltskanzlei vermeintlich freie 
Mitarbeitende in Wirklichkeit als Schein-
selbstständige anzusehen sind. Das hatte 
eine Verurteilung wegen Vorenthaltens und 
Veruntreuens von Arbeitsentgelt zur Folge. 
Bemerkenswert ist, dass hier das Strafrecht 
eine Entwicklung vorantreibt, die sonst von 
Arbeits- und Sozialgerichten geprägt wird. 
Die Einstufung als Scheinselbstständigkeit 
kann also nicht nur sozialversicherungsrecht-
liche und arbeitsrecht liche Konsequenzen 
nach sich ziehen, sondern unter Umständen 
sogar strafrechtliche Relevanz erlangen. 

Arbeitgeber stehen vor neuen Risiken: Wer 
auf das Modell des freien Mitarbeiters setzt, 
riskiert Nachzahlungen an die Sozialver-
sicherungsträger, arbeitsrechtliche Klagen 
und womöglich sogar strafrechtliche Folgen.

Zeiten, in denen Unternehmen sich durch 
geschickte Vertragskonstruktionen aus der 
Verantwortung stehlen konnten, sind vorbei. 

Gerade die Entwicklung der Rechtsprechung 
zeigt: Die Tendenz geht klar dahin, ver-
meintlich selbstständige Tätigkeiten immer 
 genauer zu prüfen und im Zweifel als 
 abhängige Beschäftigung einzustufen.

Das Strafurteil ist ein Warnschuss. Unter-
nehmen sollten sich nicht länger auf unsichere 
Modelle verlassen, sondern klare, rechtssi-
chere Beschäftigungsstrukturen schaffen. Die 
freie Mitarbeit mag nicht in jeder Branche tot 
sein – aber ihr Dasein ist gefährlicher denn je.

tungen einer Anzeigepflicht. Auch im Bereich 
der Kryptowährungen kann eine fehlende 
Dokumentation zu Problemen  führen. Wer 
nicht nachweisen kann, dass die einjährige 
Haltefrist für eine steuerfreie Veräußerung 
eingehalten wurde, riskiert eine Versteue-
rung des Veräußerungsgewinns. Gleiches 
gilt für Einkünfte aus Beteiligungen an aus-
ländischen Gesellschaften oder  Erträgen aus 
Trusts und Stiftungen, die in vielen Ländern 
strengen steuerlichen Vorschriften unter-
liegen.

Ein TCMS schafft hier Sicherheit. Es hilft, 
steuerliche Pflichten systematisch zu er-
fassen, Risiken frühzeitig zu erkennen und 
Nachweispflichten zu erfüllen. Zudem kann 
eine gut dokumentierte und organisierte 

Steuer-Compliance ein wichtiges Argument 
sein, um im Zweifelsfall den Vorwurf einer 
Steuerhinterziehung oder leichtfertigen 
 Steuerverkürzung zu entkräften. 

Für Privatpersonen lohnt sich meist kein um-
fassendes TCMS, doch gezielte Maß nahmen 
sind essenziell. Eine strukturierte Dokumenta-
tion, Fristüberwachung und regelmäßige Prü-
fung von Meldepflichten helfen, steuerliche 
Risiken zu minimieren. Automatisierte Prozesse 
können Dokumentations- und Nachweis-
pflichten – etwa für Kryptowährungen, aus-
ländische Beteiligungen oder Stiftungen – 
erleichtern. Je komplexer die Vermögens-
struktur, desto wichtiger ist eine durchdachte 
Tax Com pliance, um unerwartete Steuerbe-
lastungen und rechtliche Risiken zu vermeiden.

Thorsten Waibel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Geschäftsführender Partner
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// Wirtschaft und Recht

Die NIS -2 -Richt l inie der EU – was is t  jetz t zu tun?

// Immobilien

Gewerbesteuer: Verlieren Sie die erweiter te 
Kürzung bei Verkauf von Immobil ien im  
laufenden Jahr?

Eine Richtlinie der EU, nämlich die NIS-2- 
Richtlinie (The Network and Information 
 Security [NIS] Directive) (NIS) schreibt weit-
reichende IT-Sicherheitsanforderungen an IT-
Systeme vor. Die Umsetzung in Deutschland 
erfolgt mit dem NIS-2-Um setzungs- und Cyber-
sicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG), 
liegt aber wie so vieles derzeit auf Eis. Trotz-
dem besteht die Notwendigkeit, dass sich 
Unternehmen schon jetzt mit NIS-2 beschäf-
tigen. Das deutsche NIS2UmsuCG sieht   
keine Übergangsfrist vor: Ab dem Inkraft-
treten, also kurz nach der Verabschiedung, 
wird vollständige Konformität von NIS-2- 
betroffenen Unternehmen gefordert.

Ist Ihr Unternehmen von NIS-2 betroffen? 
Auch wenn Sie davon ausgehen (können), 
dass dem nicht so ist, weil bei Weitem nicht 
alle Unternehmen einbezogen sind, reicht 

Die gewerbliche Vermietung und Verwaltung 
von Immobilien unterliegt grundsätzlich der 
Gewerbesteuer. Es gibt jedoch eine gesetz-
liche Regelung, die es ermöglicht, den 
 Gewerbeertrag um einen Teil des Einheits-
werts des Grundstücks zu reduzieren. Das 
bedeutet, dass Immobilienunternehmen   
unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Gewerbesteuer befreit werden können. Vor-
aussetzung für diese Reduzierung ist, dass 
das Unternehmen im gesamten Erhebungs-
zeitraum – also im gesamten Kalenderjahr – 
die begünstigte Tätigkeit ausübt. Eine nur 
teilweise Nutzung oder Verwaltung reicht 
dafür nicht aus.

Für Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz verwalten oder nutzen, gibt es 
die sogenannte erweiterte Kürzung. Dabei 
wird der gesamte Gewinn aus der Vermietung 
oder Nutzung von Immobilien von der Ge-
werbesteuer befreit. Wichtig zu wissen: Diese 
erweiterte Kürzung ist eine gesetzlich fest-
gelegte Regelung, keine freiwillige Steuer-
erleichterung, und es gibt klare  Vorgaben, 
was als Verwaltung und Nutzung von Grund-
besitz gilt. Nur spezifische Neben tätigkeiten 
sind erlaubt, selbst aber nicht steuerbefreit.

In einem Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) nun klargestellt, dass die erweiterte 
Kürzung nur gewährt werden kann, wenn das 

das leider nicht aus. Bei der Beurteilung 
 zählen beispielsweise alle Geschäftstätig-
keiten mit, sogar die Solaranlage auf  
dem Dach. Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik hat eine Online-Hilfe 
zur Betroffenheitsprüfung erstellt: 
https://betroffenheitspruefung-nis-2.bsi.de. 
Diese kann erste Hinweise geben. Bei 
 Unklarheiten kommen Sie gern auf uns zu.

Betroffene Unternehmen müssen „geeignete, 
verhältnismäßige und wirksame technische und 
organisatorische Maßnahmen […] ergreifen, 
um Störungen der Verfügbarkeit, Integrität 
und Vertraulichkeit [ihrer] informationstech-
nischen Systeme, Komponenten und Prozesse 
[…] zu vermeiden und Aus wirkungen von 
 Sicherheitsvorfällen möglichst gering zu 
 halten“. Die Begriffe „geeignet“ und „verhält-
nismäßig“ weisen schon auf eine Grauzone 

in der Umsetzung hin. Ein Blick auf die aufge-
listeten Mindestmaß nahmen zeigt jedoch, 
dass die Grauzone letztendlich doch relativ 
konkret ist:

 � Notfall-/Krisenmanagement
 � Schwachstellenmanagement
 � Multifaktor-Authentifizierung
 � gesicherte Sprach-, Video- und 
 Textkommunikationssysteme

 � aktiver Cyberschutz  
(z. B. Systeme zur Angriffserkennung, 
Netzwerksegmentierung)

 � Cyberhygiene  
(z. B. Zero-Trust, Sensibilisierung)

Unternehmen müssen mit ihrer IT- Abteilung 
und/oder ihren IT-Dienstleistern ins  Gespräch 
gehen, um sicherzustellen, dass die NIS-2- 
Anforderungen gegebenenfalls erfüllt werden. 

IMPRESSUM
Unternehmen im gesamten Jahr der Verwal-
tung und Nutzung eigenen Grund besitzes 
nachgeht. Eine Unterbrechung  dieser Tätig-
keit, auch nur für einen Tag, führt bereits 
dazu, dass die Steuervergüns tigung für das 
gesamte Jahr verloren geht. Es reicht also 
nicht aus, wenn das Unter nehmen fast das 
ganze Jahr über Immobilien verwaltet. Ein 
einzelner Tag ohne die Tätigkeit kann dazu 
führen, dass das Unter nehmen die Steuerver-
günstigung nicht mehr in Anspruch nehmen 
kann. Das ist besonders für Unternehmen 
wichtig, die ihren  gesamten Immobilienbe-
stand veräußern wollen. Der genaue Zeit-
punkt des Verkaufs ist entscheidend, um die 
Steuervergüns tigung nicht zu verlieren. Im 
Vertrag muss der Übergabezeitpunkt exakt 
auf den 31. Dezember um 23:59 Uhr festge-
legt  werden. Würde(n) dagegen beispiels-
weise zu Beginn des 31. Dezember oder an 
einem anderen Tag des Jahres die letzte(n) 
Immobilie(n) ver äußert, entfiele die Begüns-
tigung für den gesamten davorliegenden 
Zeitraum des  Jahres. 

Für Immobilienunternehmen ist es deshalb 
unerlässlich, die Verwaltung und Nutzung 
ihrer Immobilien sorgfältig zu planen und vor 
allem bei Aufgabe der Tätigkeit die 
 Gewerbesteuerfreiheit im vergangenen Jahr 
sicherzustellen.

Herausgeber
ATG Allgäuer Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bahnhofstraße 57
87435 Kempten (Allgäu)

V.i.S.d.P. Dr. Simone Jäck

Konzeption und Realisation 
Rothkopf & Huberty Werbeagentur GmbH

Unser Service  
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